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Bundesgerichtshof, Beschluss v. 9.4.2025 – XII ZB 235/24

1. Die Bestellung eines Betreuers kann auch dann in Betracht kommen, wenn im Zeitpunkt der
gerichtlichen Entscheidung der Aufenthalt des Betroffenen nicht bekannt ist.

2. In diesem Fall kann ein Betreuungsbedarf i. S. von § 1815 I S. 3 BGB jedenfalls dann
angenommen werden, wenn der Betreuer trotz der fehlenden Kenntnis vom Aufenthalt des
Betroffenen durch rechtliche Entscheidungen einen für diesen positiven Einfluss nehmen kann
oder sich aufgrund der bisherigen Kenntnisse über die Lebenssituation des Betroffenen abzeichnet,
dass ein konkreter Betreuungsbedarf entsteht, falls der Aufenthalt des Betroffenen ermittelt wird
oder dieser an seinen bisherigen Aufenthaltsort wieder zurückkehrt.

3. Eine Betreuung kann in diesen Fällen aber nur dann angeordnet werden, wenn das Gericht nach
Ausschöpfung aller sonstigen Erkenntnismöglichkeiten auch von der Betreuungsbedürftigkeit des
Betroffenen überzeugt ist.
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